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derzeit gültige Satzung Vorschlag Verwaltung OR Gerbitz 
03.09.2019 

OR Wedlitz 
09.09.2019 

OR Pobzig 
09.09.2019 

OR Latdorf 
11.09.2019 

OR Neugattersleben 
11.09.2019 

 Neufassung der Sat-
zung der Stadt Nien-
burg (Saale) über die 

Entschädigung 
ehrenamtlich tätiger 

Bürger 
(Entschädigungssat-

zung) 

Entwurf 
einer Satzung der Stadt 
Nienburg (Saale) über 
die Entschädigung eh-
renamtlich tätiger Bür-

ger 
(Entschädigungssat-

zung) 

     

Aufgrund des Artikels 2 
der 1. Satzung zur Än-
derung der Satzung der 
Stadt Nienburg (Saale) 
über die Entschädigung 
ehrenamtlich tätiger 
Bürger vom 14.10.2015 
(Amts- und Informati-
onsblatt „DER SAALE-
KURIER“ der Stadt Nien-
burg (Saale) Nr. 
11/2015, Seite 5) wird 
nachstehend der Wort-
laut der Satzung der 
Stadt Nienburg (Saale) 
über die Entschädigung 
ehrenamtlich tätiger 
Bürger (Entschädi-
gungssatzung) in der ab 
06.11.2015 geltenden 
Fassung bekannt ge-
macht. Die Neufassung 
berücksichtigt: 

Aufgrund der §§ 8 Abs. 
1, 30 und 35 Abs. 1 
Kommunalverfassungs-
gesetz Land Sachsen-
Anhalt Vom 17. Juni 
2014 (GVBl. LSA S. 
288), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 5. 
April 2019 (GVBl. LSA S. 
66) in Verbindung mit 
der Verordnung über 
die Entschädigung bei 
ehrenamtlicher Tätig-
keit in den Kommunen 
(Kommunal-Entschädi-
gungsverordnung – 
KomEVO) vom 
29.05.2019 (GVBl. LSA 
S. 116) hat der Stadtrat 
der Stadt Nienburg 
(Saale) in seiner Sitzung 
am ……………….. fol-
gende Satzung be-
schlossen. 

     

1. die am 08.05.2015 
in Kraft getretene 
Satzung der Stadt 
Nienburg (Saale) 
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über die Entschädi-
gung ehrenamtlich 
tätiger Bürger (Ent-
schädigungssat-
zung) vom 
15.04.2015 (Amts- 
und Informations-
blatt „DER SAALE-
KURIER“ der Stadt 
Nienburg (Saale) 
Nr. 5/2015, Seite 5) 
und 

 
2. die am 06.11.2015 

in Kraft getretene 1. 
Satzung zur Ände-
rung der Satzung 
der Stadt Nienburg 
(Saale) über die 
Entschädigung eh-
renamtlich tätiger 
Bürger (Entschädi-
gungssatzung) vom 
14.10.2015 (Amts- 
und Informations-
blatt „DER SAALE-
KURIER“ der Stadt 
Nienburg (Saale) 
Nr. 11/2015, Seite 
5)  

 

Nienburg (Saale), 17. 
November 2015 

 
                Falke  
 (Siegel) 
     Bürgermeisterin 
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Satzung der Stadt Ni-
enburg (Saale) über die 
Entschädigung ehren-
amtlich tätiger Bürger  
(Entschädigungssat-

zung) 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Satzung regelt die 
Aufwandsentschädi-
gung für die ehrenamt-
liche Tätigkeit der Mit-
glieder des Stadtrates, 
der Ortschaftsräte, der 
Ortsbürgermeister, der 
sachkundigen Einwoh-
ner, der Mitglieder der 
freiwilligen Feuerwehr 
und der sonstigen eh-
renamtlich Tätigen, so-
fern die Entschädigung 
nicht durch Gesetz be-
sonders geregelt ist. 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Satzung regelt die 
Aufwandsentschädi-
gung für die ehrenamt-
liche Tätigkeit der Mit-
glieder des Stadtrates, 
der Ortschaftsräte, der 
Ortsbürgermeister, der 
sachkundigen Einwoh-
ner, der Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr 
und der sonstigen eh-
renamtlich Tätigen, so-
fern die Entschädigung 
nicht durch Gesetz be-
sonders geregelt ist. 

     

§ 2 Aufwandsentschä-
digung 

(1) 1Aufwandsentschä-
digungen werden 
als monatlicher 
Pauschalbetrag o-
der Sitzungsgeld o-
der als Kombination 
von beidem nach 
Maßgabe der Rege-
lungen in dieser 
Satzung gewährt. 

§ 2 Aufwandsentschä-
digung 

(1) 1Aufwandsent-
schädigungen wer-
den als monatli-
cher Pauschalbe-
trag oder Sitzungs-
geld oder als Kom-
bination von bei-
dem nach Maß-
gabe der Regelun-
gen in dieser Sat-
zung gewährt. 2Die 
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2Die Aufwandsent-
schädigungen für 
Mitglieder des 
Stadtrates, die Ort-
schaftsräte, die 
sachkundigen Ein-
wohner und die 
sonstigen ehren-
amtlich Tätigen 
werden am 15. des 
letzten Monats des 
Kalendervierteljah-
res für das jeweilige 
Quartal gezahlt. 
3Die Aufwandsent-
schädigungen für 
Ortsbürgermeister 
und Mitglieder der 
Feuerwehr werden 
monatlich gezahlt. 
 

 
 

(2) 1Entsteht oder ent-
fällt der Anspruch 
während eines Ka-
lendermonats, wird 
eine pauschale Auf-
wandsentschädi-
gung für jeden Tag, 
an dem kein An-
spruch besteht, um 
ein Dreißigstel ge-
kürzt. 2Wird die eh-
renamtliche Tätig-
keit länger als drei 
Monate, bei Orts-
bürgermeistern, 

Aufwandsentschä-
digungen für Mit-
glieder des Stadt-
rates, die Ort-
schaftsräte, die 
sachkundigen Ein-
wohner und die 
sonstigen ehren-
amtlich Tätigen 
werden am 15. des 
letzten Monats des 
Kalenderviertel-
jahres für das je-
weilige Quartal ge-
zahlt. 3Die Auf-
wandsentschädi-
gungen für Orts-
bürgermeister und 
Mitglieder der 
Feuerwehr wer-
den monatlich ge-
zahlt. 
 

(2) 1Entsteht oder ent-
fällt der Anspruch 
während eines Ka-
lendermonats, wird 
eine pauschale Auf-
wandsentschädi-
gung für jeden Tag, 
an dem kein An-
spruch besteht, um 
ein Dreißigstel ge-
kürzt. 2Wird die eh-
renamtliche Tätig-
keit länger als drei 
Monate, bei Orts-
bürgermeistern, 
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Freiwilligen Feuer-
wehren und Ge-
meindebibliotheka-
ren länger als einen 
Monat ununterbro-
chen nicht ausge-
übt, entfällt der An-
spruch auf die Zah-
lung einer pauscha-
lierten Aufwands-
entschädigung. 
 

(3) Die Aufwandsent-
schädigung ist von 
jedem persönlich in 
der Einkommen-
steuererklärung an-
zugeben, sofern der 
ehrenamtlich Tä-
tige zur Abgabe ei-
ner Einkommen-
steuererklärung 
verpflichtet ist. 

Freiwilligen Feuer-
wehren und Ge-
meindebibliotheka-
ren länger als einen 
Monat ununterbro-
chen nicht ausge-
übt, entfällt der An-
spruch auf die Zah-
lung einer pauscha-
lierten Aufwands-
entschädigung.  
 

(3) Die Aufwandsent-
schädigung ist von 
jedem persönlich in 
der Einkommen-
steuererklärung an-
zugeben, sofern der 
ehrenamtlich Tä-
tige zur Abgabe ei-
ner Einkommen-
steuererklärung 
verpflichtet ist. 

§ 3 Regelungen für den 
Stadtrat und die Aus-

schüsse 
(1) 1Die Mitglieder des 

Stadtrates erhalten 
einen Pauschalbe-
trag in Höhe von 
100 EURO pro Mo-
nat und Sitzungs-
geld von 13 EURO je 
Sitzung und Tag. 
2Anrechenbare Sit-
zungen im Sinne 
dieser Vorschrift 
sind Stadtrats- und 

§ 3 Regelungen für den 
Stadtrat und die Aus-

schüsse 
(1) 1Die Mitglieder des 

Stadtrates erhal-
ten eine monatli-
che Pauschale in 
Höhe von 100 
EURO neben Sit-
zungsgeld von 13 
EURO je Sitzung 
und Tag. 

2Anrechenbare Sit-
zungen im Sinne 
dieser Vorschrift 
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Ausschusssitzun-
gen. 3Die Teilnahme 
an den Sitzungen ist 
durch persönliche 
Unterschrift in der 
Teilnehmerliste 
nachzuweisen. 
4Wechselt während 
der Sitzung der Teil-
nehmer, so wird an 
beide stimmbe-
rechtigten Mitglie-
der das hälftige Sit-
zungsgeld gezahlt. 
5Weitere Wechsel 
bleiben unberück-
sichtigt. 6Bei der 
Teilnahme an meh-
reren Sitzungen an 
einem Tag, wird das 
Sitzungsgeld nur 
einmal gewährt. 
 
 

(2) 1Zusätzlich erhält 
der Vorsitzende des 
Stadtrates einen 
Pauschalbetrag in 
Höhe von 100 EURO 
pro Monat.  
 
2Im Falle der Ver-
hinderung des Vor-
sitzenden des 
Stadtrates für einen 
zusammenhängen-
den Zeitraum von 

sind Stadtrats- und 
Ausschusssitzun-
gen. 3Die Teilnahme 
an den Sitzungen ist 
durch persönliche 
Unterschrift in der 
Teilnehmerliste 
nachzuweisen. 
4Wechselt während 
der Sitzung der Teil-
nehmer, so wird an 
beide stimmbe-
rechtigten Mitglie-
der das hälftige Sit-
zungsgeld gezahlt. 
5Weitere Wechsel 
bleiben unberück-
sichtigt. 6Bei der 
Teilnahme an meh-
reren Sitzungen an 
einem Tag, wird das 
Sitzungsgeld nur 
einmal gewährt. 
 

(2) 1Zusätzlich erhält 
der Vorsitzende des 
Stadtrates einen 
Pauschalbetrag in 
Höhe von 100 EURO 
pro Monat.  
 
2Im Falle der Ver-
hinderung des Vor-
sitzenden des 
Stadtrates für einen 
zusammenhängen-
den Zeitraum von 
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mehr als drei Mo-
naten wird eine 
pauschale Auf-
wandsentschädi-
gung in Höhe von 
25 EURO/Sitzung an 
den Stellvertreter 
gewährt, welcher 
die Sitzung geleitet 
hat. 
 
 
 

 
(3) Den Vorsitzenden 

der Ausschüsse des 
Stadtrates, soweit 
der Vorsitz nicht 
dem Bürgermeister 
obliegt, wird eine 
zusätzliche Auf-
wandsentschädi-
gung von einem 
Pauschalbetrag in 
Höhe von 60 EURO 
pro Monat ge-
währt. 

 
(4) Den Vorsitzenden 

der Fraktionen des 
Stadtrates wird 
eine zusätzliche 
Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 
60 EURO gewährt. 

 

mehr als drei Mo-
naten wird eine 
pauschale Auf-
wandsentschädi-
gung in Höhe von 
25 EURO/Sitzung an 
den Stellvertreter 
für die über drei 
Monate hinausge-
hende Zeit gewährt, 
welcher die Sitzung 
geleitet hat. 

 
 

(3) Dem Vorsitzenden 
eines Ausschusses 
des Stadtrates, so-
weit der Vorsitz 
nicht dem Bürger-
meister obliegt, 
wird eine zusätzli-
che Aufwandsent-
schädigung von ei-
nem Pauschalbe-
trag in Höhe von 60 
EURO pro Monat 
gewährt. 

 
(4) Dem Vorsitzenden 

einer Fraktion des 
Stadtrates wird 
eine zusätzliche 
Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 
60 EURO gewährt. 
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(5) 1Die zusätzliche 
Aufwandsentschä-
digung nach den 
Absätzen 2-4 wird 
bei Ausübung meh-
rerer Funktionen 
(Vorsitzender des 
Stadtrates/ Frakti-
onsvorsitzender/ 
Ausschussvorsit-
zender) nur einmal 
gewährt. 2Es wird 
die höchste Auf-
wandsentschädi-
gung gewährt. 
 

(6) Sachkundigen Ein-
wohnern, die zu 
Mitgliedern bera-
tender Ausschüsse 
bestellt wurden, 
wird eine Auf-
wandsentschädi-
gung als Sitzungs-
geld in Höhe von 13 
EURO je Sitzung/ 
Tag gewährt. 

(5) 1Die zusätzliche 
Aufwandsentschä-
digung nach den 
Absätzen 2-4 wird 
bei Ausübung meh-
rerer Funktionen 
(Vorsitzender des 
Stadtrates/ Frakti-
onsvorsitzender/ 
Ausschussvorsit-
zender) nur einmal 
gewährt. 2Es wird 
die höchste Auf-
wandsentschädi-
gung gewährt. 
 

(6) Sachkundigen Ein-
wohnern, die zu 
Mitgliedern bera-
tender Ausschüsse 
bestellt wurden, 
wird eine Auf-
wandsentschädi-
gung als Sitzungs-
geld in Höhe von 13 
EURO je Sitzung/ 
Tag gewährt. 

 
§ 4 Regelungen für die 

Ortsbürgermeister 
1Den Ortsbürgermeis-
tern wird entsprechend 
der Einwohnerzahl der 
Ortschaft eine pau-
schale monatliche Auf-
wandsentschädigung in 
folgender Höhe ge-
währt: 

 
§ 4 Regelungen für die 

Ortsbürgermeister 
1Den Ortsbürgermeis-
tern wird entsprechend 
der Einwohnerzahl der 
Ortschaft eine pau-
schale monatliche Auf-
wandsentschädigung in 
folgender Höhe ge-
währt: 
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Ein-
woh-
ner-
zahl 
der 
Ort-
schaft 

Aufwands-
entschädi-
gung in 
EURO 

bis 
500 

170 

501 
bis 
1.000 

250 

 

2Bis zum Ablauf der 
Wahlperiode als ehren-
amtlicher Bürgermeis-
ter oder bis zum Aus-
scheiden aus dem Eh-
renamt innerhalb die-
ser Zeit werden für die 
folgenden Ortsbürger-
meister monatliche 
pauschale Aufwands-
entschädigungen in fol-
gender Höhe gewährt: 
 

Ortsbür-
germeister 
der Ort-
schaft 

Betrag 
in 
EURO 

Latdorf 614 

Pobzig 562 

Wedlitz 562 
 

 

Ein-
woh-
ner-
zahl 
der 
Ort-
schaft 

Aufwands-
entschädi-
gung in 
EURO 

bis 
500 

170 

von 
501 bis 
1.000 

250 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein-
woh-
ner-
zahl 
der 
Ort-
schaft 

Auf-
wands-
entschä-
digung in 
EURO 

bis 
500 

190 

von 
501 bis 
1.000 

280 
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4Im Falle der Verhinde-
rung des Ortsbürger-
meisters für einen zu-
sammenhängenden 
Zeitraum von mehr als 1 
Monat wird dem Ver-
treter des Ortsbürger-
meisters eine pauschale 
Aufwandsentschädi-
gung nach Satz 1 ge-
währt. 5Diese Auf-
wandsentschädigung 
wird monatlich nach-
träglich gezahlt. 

2Im Falle der Verhinde-
rung des Ortsbürger-
meisters für einen zu-
sammenhängenden 
Zeitraum von mehr als 
einem Monat wird dem 
Vertreter des Ortsbür-
germeisters für die über 
einen Monat hinausge-
hende Zeit eine pau-
schale Aufwandsent-
schädigung nach Satz 1 
gewährt. 3Diese Auf-
wandsentschädigung 
wird monatlich nach-
träglich gezahlt. 

§ 5 Regelungen für die 
Ortschaftsräte 

1Den Mitgliedern der 
Ortschaftsräte wird ent-
sprechend der Einwoh-
nerzahl des Ortsteils 
eine pauschale monatli-
che Aufwandsentschä-
digung und Sitzungs-
geld in folgender Höhe 
gewährt: 
 

Ein-
woh-
ner-
zahl 

Pau-
schale 

Sit-
zungs-
geld 

bis 500 8 13 
501 bis 
1000 

13 13 

 

2Die Einwohnerzahl 
wird zum Beginn der 

§ 5 Regelungen für die 
Ortschaftsräte 

1Den Mitgliedern der 
Ortschaftsräte wird ent-
sprechend der Einwoh-
nerzahl der Ortschaft 
eine pauschale monatli-
che Aufwandsentschä-
digung und Sitzungs-
geld in folgender Höhe 
gewährt: 
 

Ein-
woh-
ner-
zahl 

Pau-
schale 

Sit-
zungs-
geld 

bis 500 8 13 
501 bis 
1000 

13 13 

 

2Die Einwohnerzahl 
wird zum Beginn der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501 
bis 
1000 

15 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501 
bis 
1000 

15 15 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

501 
bis 
1000 

13 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein-
woh-
ner-
zahl 

lediglich Pau-
schale 

bis 
500 

24 

501 
bis 
1000 

31 
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Wahlperiode festge-
stellt. 

Wahlperiode festge-
stellt. 
³Mit Zahlung der Auf-
wandsentschädigung 
nach § 4 ist die Zahlung 
nach § 5 abgegolten. 

§ 6 Regelungen für die 
Feuerwehr 

(1) 1Die Funktionsträ-
ger der freiwilligen 
Feuerwehr erhalten 
monatliche pau-
schale Aufwands-
entschädigungen in 
folgender Höhe: 

Funktion Betrag  
Stadtwehrleiter 250 
Ortswehrleiter 110 
Jugendfeuer-
wehrwart 

60 

Ortsjugendfeu-
erwehrwart 

50 

Kinderwart 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 2Eine Zahlung der 
Aufwandsentschä-
digung an den Ju-
gendfeuerwehr-
wart oder den Orts-

§ 6 Regelungen für die 
Feuerwehr 

(1) Die Funktionsträger 
der freiwilligen Feu-
erwehr erhalten 
monatliche pau-
schale Aufwands-
entschädigungen in 
folgender Höhe: 

Funktion Betrag  
Stadtwehrleiter 250 
Ortswehrleiter 110 
Gemeindeju-
gendfeuerwehr-
wart 

60 

Ortsjugendfeu-
erwehrwart 

50 

Verantwortli-
cher für Kinder-
feuerwehren 
der Stadtfeuer-
wehr 

45 

Verantwortli-
cher für Kinder-
feuerwehren 
der Ortsfeuer-
wehren 

30 

 
 

(2) Eine Zahlung der 
Aufwandsentschä-
digung an den Ge-
meindejugendfeu-
erwehrwart oder 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktion Betrag  
Stadtwehrleiter 260 
Ortswehrleiter 120 
Gemeindeju-
gendfeuerwehr-
wart 

70 

Ortsjugendfeu-
erwehrwart 

60 

Verantwortli-
cher für Kinder-
feuerwehren 
der Stadtfeuer-
wehr 

45 

Verantwortli-
cher für Kinder-
feuerwehren 
der Ortsfeuer-
wehren 

30 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktion Betrag  
Stadtwehrleiter 260 
Ortswehrleiter 120 
Gemeindeju-
gendfeuerwehr-
wart 

70 

Ortsjugendfeu-
erwehrwart 

60 

Verantwortli-
cher für Kinder-
feuerwehren 
der Stadtfeuer-
wehr 

45 

Verantwortli-
cher für Kinder-
feuerwehren 
der Ortsfeuer-
wehren 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funktion Betrag  
Stadtwehrleiter 260 
Ortswehrleiter 120 
Gemeindeju-
gendfeuerwehr-
wart 

70 

Ortsjugendfeu-
erwehrwart 

60 

Verantwortli-
cher für Kinder-
feuerwehren 
der Stadtfeuer-
wehr 

45 

Verantwortli-
cher für Kinder-
feuerwehren 
der Ortsfeuer-
wehren 

30 
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jugendfeuerwehr-
wart bzw. Kinder-
wart erfolgt nur so-
weit eine Jugend- o-
der Kindergruppe 
besteht. 3Die Zahl 
der aktiven Einsatz-
kräfte wird zu Be-
ginn jeden Kalen-
derjahres anhand 
der jährlichen Stär-
kemeldung festge-
stellt. 
 

(3) 1Die aktiven ehren-
amtlichen Mitglie-
der der Freiwilligen 
Feuerwehr erhalten 
eine pauschale Auf-
wandsentschädi-
gung in Höhe von 5 
EURO / Einsatz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2Als Einsatz gilt der 
Dienst am Einsatz-
ort oder das Bereit-
halten zum Einsatz 
im Feuerwehrgerä-
tehaus nach der 
Alarmierung, der 

den Ortsjugendfeu-
erwehrwart bzw. 
Verantwortliche für 
Kinderfeuerwehren 
erfolgt nur soweit 
eine Jugend- oder 
Kindergruppe be-
steht. 

 
 
 
 
 
 
(3) 1Die aktiven ehren-

amtlichen Mitglie-
der der Freiwilligen 
Feuerwehr erhalten 
eine Aufwandsent-
schädigung in Form 
einer anlassbezoge-
nen Pauschale 

 pro Einsatz in 
Höhe von 5 
EURO sowie 

 pro angeordne-
tem Bereitschafts-
dienst im Feuer-
wehrhaus in Höhe 
von 5 EURO.  
 
2Als Einsatz gilt der 
Dienst am Einsatz-
ort; als Bereit-
schaftsdienst das 
Bereithalten zum 
Einsatz im Feuer-
wehrgerätehaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pro Einsatz in 
Höhe von 10 
EURO sowie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pro Einsatz in 
Höhe von 10 
EURO sowie 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pro Einsatz in 
Höhe von 10 
EURO sowie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pro Einsatz in 
Höhe von 10 
EURO sowie 
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Dienst im Feuer-
wehrgerätehaus 
zum Gerätschafts-
wechsel nach Eins-
ätzen der Ortsweh-
ren sowie jeder Tag, 
der im Bereit-
schaftsdienst ge-
leistet wurde. 3Die 
Aufwandsentschä-
digung wird monat-
lich nachträglich ge-
zahlt. 

nach der Alarmie-
rung, der Dienst im 
Feuerwehrgerä-
tehaus zum Gerät-
schaftswechsel 
nach Einsätzen der 
Ortswehren sowie 
jeder Tag, der im 
Bereitschaftsdienst 
geleistet wurde. 
3Die Aufwandsent-
schädigung wird 
monatlich nach-
träglich gezahlt. 

§ 7 Verdienstausfall, 
Zeitversäumnis 

(1) 1Neben der Auf-
wandsentschädi-
gung besteht An-
spruch auf Ersatz 
des Verdienstaus-
falls. 
 
 
 
 
 2Verdienstausfall 
im Sinne dieser Sat-
zung ist die Einkom-
mensminderung, 
die infolge der Teil-
nahme an Veran-
staltungen und Sit-
zungen aus Anlass 
der ehrenamtlichen 
Tätigkeit eintritt. 
3Der mit der Teil-

§ 7 Verdienstausfall, 
Zeitversäumnis 

(1) 1Neben der Auf-
wandsentschädi-
gung besteht An-
spruch auf Ersatz 
des durch die Wahr-
nehmung des Eh-
renamtes oder der 
sonstigen ehren-
amtlichen Tätigkeit 
entstandenen Ver-
dienstausfalls. 2Ver-
dienstausfall im 
Sinne dieser Sat-
zung ist die Einkom-
mensminderung, 
die infolge der Teil-
nahme an Veran-
staltungen und Sit-
zungen aus Anlass 
der ehrenamtlichen 
Tätigkeit eintritt. 
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nahme an Stadt-
rats-, Ausschuss- 
und Fraktionssit-
zungen oder Ort-
schaftsratssitzun-
gen verbundene 
Verdienstausfall ist 
durch die gezahlte 
Aufwandsentschä-
digung abgegolten.  
 
 
 

(2) Nichtselbständigen 
wird der tatsächlich 
entstandene und 
nachgewiesene 
Verdienstausfall er-
setzt. 
 

 
(3) 1Selbständigen und 

Personen, die einen 
Haushalt mit min-
destens zwei Perso-
nen führen und 
nicht oder weniger 
als 20 Stunden je 
Woche erwerbstä-
tig sind, wird der 
Verdienstausfall in 
Form eines pau-
schalen Durch-
schnittssatzes in 
Höhe von 13 
EURO/Stunde er-
setzt. 2Ein Anspruch 
auf entgangenen 

3Der mit der Teil-
nahme an Stadt-
rats-, Ausschuss- 
und Fraktionssit-
zungen oder Ort-
schaftsratssitzun-
gen verbundene 
Verdienstausfall ist 
durch die gezahlte 
Aufwandsentschä-
digung abgegolten. 
 
 

(2) Erwerbstätigen Per-
sonen wird auf An-
trag der tatsächlich 
entstandene und 
nachgewiesene ent-
gangene Arbeitsver-
dienst ersetzt. 
 

(3) 1Selbständigen wird 
auf Antrag der 
durch die ehren-
amtliche Tätigkeit 
entstandene und 
glaubhaft ge-
machte Verdienst-
ausfall in Form ei-
nes pauschalen 
Stundensatzes in 
Höhe von 13 EURO 
ersetzt. 2Ein An-
spruch auf entgan-
genen Arbeitsver-
dienst besteht für 
maximal 8 Stun-
den/Tag. 
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Arbeitsverdienst 
besteht für maxi-
mal 8 Stunden/Tag. 

 
(4) Der auf den entgan-

genen Arbeitsver-
dienst entfallende 
Arbeitgeberanteil 
zur Sozialversiche-
rung wird erstattet, 
soweit dieser zu 
Lasten des Entschä-
digungsberechtig-
ten an den Sozial-
versicherungsträ-
ger abgeführt wird. 
 
 
 
 
 
 

(5) Erstattungen ge-
mäß Abs. 1 bis 5 er-
folgen nur auf 
schriftlichen Antrag 
und sind innerhalb 
eines Monats gel-
tend zu machen 
(Ausschlussfrist). 

 
 
 
 
(4) Erwerbstätigen Per-

sonen und Selbstän-
digen, die die Höhe 
ihres Verdienstaus-
falls nicht nachwei-
sen oder glaubhaft 
machen können, 
wird auf Antrag 
Verdienstausfall in 
Form eines pau-
schalen Stunden-
satzes ersetzt (Ver-
dienstausfallpau-
schale). Diese Ver-
dienstausfallpau-
schale beträgt 10 
EURO.  
 

(5) Personen, die kei-
nen Verdienst ha-
ben, denen aber 
durch die für die eh-
renamtliche Tätig-
keit aufgewendete 
Zeit ein Nachteil 
entsteht, wird auf 
Antrag eine Pau-
schale in Form eines 
Stundensatzes ge-
währt. Dieser be-
trägt 8 EURO. 
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(6) Der auf den entgan-
genen Arbeitsver-
dienst entfallende 
Arbeitgeberanteil 
zur Sozialversiche-
rung wird erstattet, 
soweit dieser zu 
Lasten des Entschä-
digungsberechtig-
ten an den Sozial-
versicherungsträ-
ger abgeführt wird. 
 

(7) Erstattungen ge-
mäß Abs. 1 bis 6 er-
folgen nur auf 
schriftlichen Antrag 
und sind innerhalb 
eines Monats gel-
tend zu machen 
(Ausschlussfrist). 

§ 8 Auslagenersatz 
(1) Mit der Gewährung 

der Aufwandsent-
schädigung ist der 
Anspruch auf Ersatz 
von Auslagen mit 
Ausnahme der Kos-
ten von Dienstrei-
sen außerhalb des 
Dienst- oder Woh-
nortes und der zu-
sätzlichen Kosten 
der Betreuung von 
Kindern und Pflege-
bedürftigen ausge-
schlossen. 

 

§ 8 Auslagenersatz 
(1) Mit der Gewährung 

der Aufwandsent-
schädigung ist der 
Anspruch auf Ersatz 
von Auslagen mit 
Ausnahme der Kos-
ten von Dienstreisen 
außerhalb des 
Dienst- oder Woh-
nortes und der zu-
sätzlichen Kosten 
der Betreuung von 
Kindern und Pflege-
bedürftigen ausge-
schlossen. 
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(2) 1Die notwendigen 
Auslagen gemäß 
Abs. 1 können frü-
hestens im darauf-
folgenden Kalen-
dermonat auf An-
trag erstattet wer-
den. 2Dem Antrag 
sind Belege beizufü-
gen. 

(2) 1Die notwendigen 
Auslagen gemäß 
Abs. 1 können frü-
hestens im darauf-
folgenden Kalen-
dermonat auf An-
trag erstattet wer-
den. 2Dem Antrag 
sind Belege beizufü-
gen. 

§ 9 Reisekostenvergü-
tung 

(1) 1Ehrenamtlich Tä-
tige haben An-
spruch auf Ersatz ih-
rer tatsächlich ent-
standenen und 
nachgewiesenen 
Fahrtkosten zum 
Sitzungsort, höchs-
tens jedoch in Höhe 
der Kosten der 
Fahrt von der Woh-
nung zum Sitzungs-
ort und zurück. 2Die 
Reisekostenvergü-
tung erfolgt nach 
den für hauptamtli-
che Landesbeamte 
geltenden Vor-
schriften.  

(2) Neben der Reise-
kostenvergütung 
kommt die Zahlung 
von Sitzungsgel-
dern und Auslagen-
ersatz nicht in Be-
tracht. 

§ 9 Reisekostenvergü-
tung 

(1) 1Ehrenamtlich Tä-
tige haben Anspruch 
auf Ersatz ihrer tat-
sächlich entstande-
nen und nachgewie-
senen Fahrtkosten 
zum Sitzungsort, 
höchstens jedoch in 
Höhe der Kosten der 
Fahrt von der Woh-
nung zum Sitzungs-
ort und zurück. 2Die 
Reisekostenvergü-
tung erfolgt nach 
den für hauptamtli-
che Landesbeamte 
geltenden Vorschrif-
ten. 
 

(2) Neben der Reise-
kostenvergütung 
kommt die Zahlung 
von Sitzungsgel-
dern und Auslagen-
ersatz nicht in Be-
tracht. 
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(3) Die Wohnung ent-

spricht der Haupt-
wohnung im Sinne 
von § 8 Abs. 1 Mel-
degesetz des Lan-
des Sachsen-An-
halt. 

 
(3) Die Wohnung ent-

spricht der Haupt-
wohnung im Sinne 
von § 8 Abs. 1 Mel-
degesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt. 
 

 § 10 
Ersatz von Sachschä-

den 
Für den Ersatz von 
Sachschäden der in ein 
Ehrenamt oder zu sons-
tiger ehrenamtlicher 
Tätigkeit Berufenen 
wird die Sachschadens-
richtlinie (RdErl. des MF 
vom 02.11.2012, MBl. 
LSA S. 585) angewen-
det. 
 
 
 

     

 § 11 
Steuerliche Behand-

lung 
Der Erlass des Ministeri-
ums der Finanzen über 
die steuerliche Behand-
lung von Entschädigun-
gen, die den ehrenamt-
lichen Mitgliedern kom-
munaler Vertretungen 
gewährt werden (Erl. 
des MF vom 
09.11.2010, MBl. LSA S. 
638, geändert durch Erl. 
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vom 16.10.2013, MBl. 
LSA S. 608) findet in der 
jeweils geltenden Fas-
sung Anwendung. 

§ 10 Rundungsvor-
schrift 

Beträge hinter dem 
Komma werden wie 
folgt gerundet: 
a) 0 bis 49 Cent sind 

auf volle EURO nach 
unten abzurunden, 

b) 50 bis 99 Cent sind 
auf volle EURO nach 
oben aufzurunden. 

§ 12 Rundungsvor-
schrift 

Beträge hinter dem 
Komma werden wie 
folgt gerundet: 
a) 0 bis 49 Cent sind 

auf volle EURO nach 
unten abzurunden, 

b) 50 bis 99 Cent sind 
auf volle EURO nach 
oben aufzurunden. 

     

§ 11 Sprachliche 
Gleichstellung 

Personen- und Funkti-
onsbezeichnungen gel-
ten jeweils in weiblicher 
und männlicher Form. 

§ 13 Sprachliche 
Gleichstellung 

Personen- und Funkti-
onsbezeichnungen gel-
ten jeweils in weibli-
cher, männlicher und 
diverser Form. 
 

     

 § 14 Inkrafttreten 
Die Satzung tritt am 
Tage nach der Bekannt-
machung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Sat-
zung über die Entschä-
digung ehrenamtlich tä-
tiger Bürger in der Fas-
sung der Bekanntma-
chung vom 17.11.2015 
außer Kraft. 
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Nienburg (Saale), 
………………………… 
 
 
Falke   
(Siegel) 
Bürgermeisterin 

     

 Der Stadtrat der Stadt  
Nienburg (Saale) be-
schließt die Satzung über 
die Entschädigung ehren-
amtlich tätiger Bürger 
(Entschädigungssatzung 
gem. der Anlage 1. 

Der Ortschaftsrat Ger-
bitz empfiehlt dem 
Stadtrat der Stadt Ni-
enburg (Saale), die 
Satzung über die Ent-
schädigung ehrenamt-
lich tätiger Bürger 
(Entschädigungssat-
zung) gemäß der An-
lage 1 mit folgenden 
Änderungen zu be-
schließen:  
1. Die pauschale Auf-
wandsentschädigung 
für die Ortschaftsräte 
für Ortschaften mit ei-
ner Einwohnerzahl 
von 501 bis 1.000 Ein-
wohner ist von bisher 
13,00 EUR auf 15,00 
EUR zu erhöhen.  

2. Das Sitzungsgeld für 
die Ortschaftsräte für 
Ortschaften mit einer 
Einwohnerzahl von 
501 bis 1.000 Einwoh-
ner ist von bisher 
13,00 EUR auf 15,00 
EUR zu erhöhen.  

 

Der Ortschaftsrat Wed-
litz empfiehlt dem 
Stadtrat der Stadt Nien-
burg (Saale), die Sat-
zung über die Entschä-
digung ehrenamtlich tä-
tiger Bürger (Entschädi-
gungssatzung) gemäß 
der Anlage 1 mit folgen-
den Änderungen zu be-
schließen: 
1. Die pauschale Auf-
wandsentschädigung 
für die Ortschaftsräte 
für Ortschaften mit ei-
ner Einwohnerzahl von 
501 bis 1.000 Einwoh-
ner ist von bisher 13,00 
EUR auf 15,00 EUR zu 
erhöhen. 
2. Das Sitzungsgeld für 
die Ortschaftsräte für 
Ortschaften mit einer 
Einwohnerzahl von 501 
bis 1.000 Einwohner ist 
von bisher 13,00 EUR 
auf 15,00 EUR zu erhö-
hen. 
3. Die monatlichen pau-
schalen Aufwandsent-
schädigungen für die 
Funktionen Stadt-, Orts-
wehrleiter, Gemeinde- 

Der Ortschaftsrat Pob-
zig empfiehlt dem 
Stadtrat der Stadt Ni-
enburg (Saale), die Sat-
zung über die Entschä-
digung ehrenamtlich 
tätiger Bürger (Ent-
schädigungssatzung) 
gemäß der Anlage 1 
mit folgenden Ände-
rungen zu beschließen: 
1. Die monatlichen 
pauschalen Aufwands-
entschädigungen für 
die Funktionen Stadt-, 
Ortswehrleiter, Ge-
meinde- und Ortsju-
gendfeuerwehrwart 
sind jeweils um 10,00 
EUR zu erhöhen. (§ 6, 
Abs. 1) 
2. Die anlassbezogene, 
pro Einsatz zu zahlende 
Aufwandsentschädi-
gung von 5,00 EUR ist 
auf den maximal mögli-
chen Betrag in Höhe 
von 10,00 EUR anzuhe-
ben. (§ 6, Abs. 3) 

 

Der Ortschaftsrat Lat-
dorf empfiehlt dem 
Stadtrat der Stadt Ni-
enburg (Saale), die Sat-
zung über die Entschä-
digung ehrenamtlich 
tätiger Bürger (Ent-
schädigungssatzung) 
gemäß der Anlage 1 
mit folgenden Ände-
rungen zu beschließen: 
1. Das Sitzungsgeld für 
die Ortschaftsräte für 
Ortschaften mit einer 
Einwohnerzahl von 501 
bis 1.000 Einwohner ist 
von bisher 13,00 EUR 
auf 15,00 EUR zu erhö-
hen. 
2. Die anlassbezogene, 
pro Einsatz zu zahlende 
Aufwandsentschädi-
gung von 5,00 EUR ist 
auf den maximal mögli-
chen Betrag in Höhe 
von 10,00 EUR anzuhe-
ben. (§ 6, Abs. 3) 
 
 

Der Ortschaftsrat Neu-
gattersleben empfiehlt 
dem Stadtrat der Stadt 
Nienburg (Saale), die 
Satzung über die Ent-
schädigung ehrenamt-
lich tätiger Bürger (Ent-
schädigungssatzung) 
gemäß der Anlage 1 
mit folgenden Ände-
rungen zu beschließen: 
1. Die Aufwandsent-
schädigung für die Ort-
schaftsräte wird in 
Form einer monatli-
chen Pauschale ge-
zahlt. Sie wird für die 
Ortschaften mit einer 
Einwohnerzahl bis 500 
Einwohner auf 24,00 
EUR und für die Ort-
schaften mit einer Ein-
wohnerzahl von 501 
bis 1.000 Einwohner 
auf 31,00 EUR festge-
setzt. Ein Sitzungsgeld 
wird nicht gezahlt. 
2. Die monatlichen 
pauschalen Aufwands-
entschädigungen für 
die Ortsbürgermeister 
für Ortschaften mit ei-
ner Einwohnerzahl bis 
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und Ortsjugendfeuer-
wehrwart sind jeweils 
um 10,00 EUR zu erhö-
hen. (§ 6, Abs. 1) 
4. Die anlassbezogene, 
pro Einsatz zu zahlende 
Aufwandsentschädi-
gung von 5,00 EUR ist 
auf den maximal mögli-
chen Betrag in Höhe 
von 10,00 EUR anzuhe-
ben. (§ 6, Abs. 3) 

 

500 Einwohner ist von 
bisher 170,00 EUR auf 
190,00 EUR, für Ort-
schaften mit einer Ein-
wohnerzahl von 501 
bis 1.000 Einwohner 
von bisher 250,00 EUR 
auf 190,00 EUR zu er-
höhen.  
3. Die monatlichen 
pauschalen Aufwands-
entschädigungen für 
die Funktionen Stadt-, 
Ortswehrleiter, Ge-
meinde- und Ortsju-
gendfeuerwehrwart 
sind jeweils um 10,00 
EUR zu erhöhen. (§ 6, 
Abs. 1) 
4. Die anlassbezogene, 
pro Einsatz zu zahlende 
Aufwandsentschädi-
gung von 5,00 EUR ist 
auf den maximal mögli-
chen Betrag in Höhe 
von 10,00 EUR anzuhe-
ben. (§ 6, Abs. 3) 
 

 


